
Schutzbrief-Versicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

Unternehmen: Produkt:
ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG Schutzbrief- 
Deutschland Versicherung

Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versiche-
rung. Die vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein 
und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Schutzbrief-Versicherung an. Mit dieser sorgen wir dafür, dass Sie je nach ausgewähltem Produkt in 
Pannen- und Notfällen unterwegs, zu Hause oder im Internet Kostenschutz und schnelle Hilfe erhalten.

Was ist versichert?
Tritt ein Schadenereignis oder ein Notfall ein,  
übernehmen wir Kosten und erbringen Service- 
leistungen, entsprechend dem von Ihnen ausge-
wählten Versicherungsprodukt, insbesondere bei:

Ausfall des versicherten Fahrzeugs (z.B. Pkw,  
Motorrad, Fahrrad) infolge einer Panne, eines 
Unfalls oder eines Diebstahls (z.B. Soforthilfe 
am Schadenort, Mietwagen-, Weiter- und 

 Rückfahrtservice),

 Krankheit und Unfall auf einer Reise (z.B.  
Krankentransport),

 Verlust bestimmter Wertgegenstände im 
Ausland (z.B. Soforthilfe bei Zahlungsmittel-
verlust),

 Abbruch der Auslandsreise im Not- oder Kata-
strophenfall (z.B. Rückreise-Service),

 Notfall zu Hause während Sie auf Reisen sind 
(z.B. Vermittlung von Handwerkern bei unvor-
hergesehenen Schäden zu Hause),

 Notsicherung und Reinigung sowie psycho- 
logische Betreuung nach einem versuchten 
oder vollendeten Einbruch,

 Datenverlust am Handy oder PC,

 Cyber-Mobbing und Identitätsdiebstahl im 
Internet.

Für den Kostenersatz gelten jeweils Höchstersatz- 
summen. Soweit wir nur Dienstleister vermitteln 
oder für Sie eine Organisation übernehmen, leisten 
wir keinen Kostenersatz. Einzelheiten können Sie 
Ihren Vertragsunterlagen entnehmen. 

Was ist nicht versichert?
Versicherungsschutz haben Sie nur, wenn 
der Schadenfall nach Versicherungsbeginn 
eintritt.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
Wir können nicht alle denkbaren Notsitua-
tionen versichern. Sonst müssten wir einen 
erheblich höheren Beitrag verlangen. Deshalb 
umfasst der Versicherungsschutz einige Ange-
legenheiten nicht, zum Beispiel:

Ereignisse, die vorsätzlich oder grob fahrlässig 
herbeigeführt wurden.

Wo bin ich versichert?
 Den genauen Geltungsbereich Ihres Produktes können Sie dem Versicherungsschein und Ziffer 1. § 4 der 
Allgemeinen Schutzbrief-Bedingungen entnehmen.



Wann und wie zahle ich?
 Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie die 
weiteren Beiträge zahlen müssen, teilen wir Ihnen mit. Sie können die Beiträge überweisen oder uns ermächtigen, 
sie von Ihrem Konto einzuziehen. Je nach Vereinbarung zwischen uns kann das monatlich, vierteljährlich, halb-
jährlich oder jährlich sein.

Wann beginnt und endet die Deckung?
 Wann die Versicherung beginnt, ist im Versicherungsschein angegeben. Voraussetzung ist, dass Sie den ersten 
Versicherungsbeitrag rechtzeitig und vollständig gezahlt haben. Die Versicherung gilt für die zunächst vereinbarte 
Dauer. Wenn nicht anders vereinbart, verlängert sie sich danach automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn 
Sie oder wir sie nicht kündigen.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
 Sie oder wir können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes Ver-
längerungsjahres kündigen (das muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragsdauer geschehen).

 Nach Eintritt eines Versicherungsfalls können Sie oder wir den Versicherungsvertrag vorzeitig bis einen Monat 
nach Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung kündigen.

Welche Verpflichtungen habe ich?
 Sprechen Sie uns bitte an, wenn Ihre Angaben zum Versicherungsantrag oder zum Vertrag geändert werden 
müssen.

 Sie müssen uns vollständig und wahrheitsgemäß über den Sachverhalt informieren.

 Kostenverursachende Maßnahmen müssen Sie mit uns abstimmen, soweit dies für Sie zumutbar ist.

 Sie müssen dafür Sorge tragen, dass die Kosten der Schadenbehebung so gering wie möglich gehalten wer-
den. Hierzu sollten Sie uns befragen.



ROLAND Schutzbrief – immer eine gute Wahl 

 

Im Rahmen unserer Online-Beratung haben Sie sich für den ROLAND WebSecure entschieden, vielen 

Dank für Ihr Vertrauen! Bei ROLAND Schutzbrief sind Sie in sicheren Händen und können sich auch im 

Unglücksfall entspannt zurücklehnen. 

Sollten Sie dieses Produkt nun abschließen, kommen Sie in den Genuss zahlreicher Leistungen. Hier 

einige Highlights: 

 Täglicher Scan des World Wide Web und Darknet nach sensiblen Daten 

 Schutz gegen Cybermobbing und Rufschädigung im Netz 

 Datenrettung von Festplatten, inklusive Smartphone, Tablet 

 Exklusives Angebot für Virenschutz-Programme 

 Telefonische Rechtsberatung für alle Internet-Risiken 

 

Ihre ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG 
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Guten Tag sehr geehrte Kundin,
guten Tag sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für einen ROLAND Schutzbrief entschieden. Danke für Ihr Vertrauen! Sie besitzen nun einen wertvollen Schutz
bei Notfällen, der Ihnen Tag und Nacht zur Verfügung steht.

Damit Sie im Fall der Fälle wirklich schnelle Hilfe bekommen, steht Ihnen unsere ServiceLine 00800 8277 3770 rund um die Uhr
zur Verfügung. Ein Anruf im Notfall genügt, und wir sind für Sie da.

ROLAND Schutzbrief. Ihr starker Partner!
Ihre ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG

Bitte beachten Sie: Diese Bedingungen sind nach dem Bausteinprinzip aufgebaut. Die konkreten Inhalte/der konkrete
Bedingungstext sind den Produktbausteinen durch Kürzel zugeordnet. Eine erste Übersicht über die Kürzel finden Sie im
Folgenden.

Abschnitte, die für alle Produktbausteine gelten, sind unter „Allgemein“ (A.) zusammengefasst.
Auto-Schutzbrief AU.
Fahrrad-Schutzbrief FR.
Fahrzeug-Schutzbrief für Unternehmen FU.
MultiAssist MA.
Kompakt24-Schutzbrief CH.
ROLAND HomeAssist HA.
ROLAND WebSecure WS.
ROLAND HomeSecure HS.
ROLAND WebSecure Gewerbe

Diese Liste mit Bausteinen und den entsprechenden Kürzeln ist unabhängig von Ihrem Vertrag. Es handelt sich nur um ein
allgemeines Beispiel.
Im Folgenden haben wir nur die für Ihren Versicherungsumfang relevanten Passagen zusammengestellt.
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Allgemeine Kundeninformationen
nach § 1 VVG-Informationspflichtenverordnung (VVG-InfoV)

1. Gesellschaftsangaben
ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG

A. 

Rechtsform Aktiengesellschaft
Postanschrift
Hausanschrift und Sitz der Deutz-Kalker Straße 46,
Gesellschaft 50679 Köln

(ladungsfähige Anschrift)
Vorstand Dr. Sebastian Lütje, Andreas Tiedtke
Registergericht Amtsgericht Köln
Registernummer HRB 9084

2. Hauptgeschäftstätigkeit

Die ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG ist durch Erlaubnis der zuständigen
Aufsichtsbehörde zum Betrieb der Beistandsleistung- sowie
Krankheitskosten-Versicherung berechtigt.

A. 

3. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Wir bieten Ihnen eine Schutzbrief-Versicherung an. Im vereinbarten Rahmen
übernehmen wir die Kosten und erbringen Organisations- und Serviceleistungen
rund um Ihre Mobilität, Gesundheit. Grundlage unseres Vertrages sind die
beigefügten Allgemeinen Bedingungen für die Schutzbrief-Versicherung (ASB).

A. 

Wir erbringen unsere Versicherungsleistungen nach Vorliegen einer der folgenden
Schadenfälle:
– Datenverlust am Handy oder PC
– Cyber-Mobbing und Identitätsdiebstahl im Internet

WS. 

Den genauen Leistungsumfang können Sie den §§ 1 bis 4 der ASB entnehmen.
Der Versicherungsfall muss nach Beginn des Versicherungsschutzes und vor dessen
Beendigung eingetreten sein.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

A. 

4. Zu zahlender Gesamtbeitrag

Der Beitrag wird neben gegebenenfalls in die Beitragsberechnung einfließenden
Faktoren (z. B. Zuschläge/ Nachlässe) im Vorschlag/Antrag und Versicherungsschein
konkret ausgewiesen.

A. 

Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten

Monatliche Zahlung setzt ein zu unseren Gunsten erteiltes SEPA-Mandat und eine
Mindestrate in Höhe von fünf Euro voraus.

Zahlungsweise
Die vereinbarte Zahlungsweise, das heißt jährliche, halbjährliche, vierteljährliche oder
monatliche Zahlung des Beitrags, entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag/Vorschlag.

• Erstbeitrag
Ihre Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags gilt als rechtzeitig, wenn sie
unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des
Versicherungsscheins erfolgt.

• Folgebeitrag
Ihre Zahlung von Folgebeiträgen gilt als rechtzeitig, wenn sie jeweils zum
Monatsersten der im Versicherungsschein genannten Fälligkeiten geleistet wird.

• SEPA-Lastschriftmandat
Ist mit Ihnen alternativ zur Beitragsrechnung die Einziehung des Beitrags von
einem Konto vereinbart, gilt Ihre Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem
im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Fälligkeitstag
eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht
widersprechen.
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5. Gültigkeitsdauer von Vorschlägen

Grundsätzlich haben die Informationen, die Ihnen vor Abschluss eines
Versicherungs-Vertrags zur Verfügung gestellt wurden, eine befristete
Gültigkeitsdauer, falls kein entsprechender Versicherungs-Vertrag abgeschlossen
wird. Dies gilt sowohl bei unverbindlichen Werbemaßnahmen (Broschüren, Annoncen
etc.) als auch bei Vorschlägen und Preisangaben. Soweit Sie den betreffenden
Informationen nichts anderes entnehmen können, sind wir Ihnen gegenüber an die
darin enthaltenen Angaben vier Wochen gebunden.

A. 

6. Zustandekommen des Vertrags

Grundsätzlich kommt der Versicherungs-Vertrag durch Ihre und unsere inhaltlich
übereinstimmenden Vertragserklärungen (Willenserklärungen) zustande, wenn Sie
Ihre Vertragserklärung nicht innerhalb von zwei Wochen widerrufen.

Den Versicherungsbeginn entnehmen Sie bitte Ihrem Versicherungsschein.

A. 

7. Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen
Zeitpunkt, wenn der Erstbeitrag unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach
Zugang des Versicherungsscheins bezahlt worden ist. Für den Fall, dass Sie den
ersten oder einmaligen Beitrag aus von Ihnen zu vertretenden Gründen nicht
unverzüglich, sondern zu einem späteren Zeitpunkt zahlen, beginnt der
Versicherungsschutz erst zu diesem Zeitpunkt.

A. 

Für die Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interessen besteht in einigen Fällen eine
Wartezeit von einem bis drei Monaten ab Versicherungsbeginn.

8. Vorläufige Deckung

Der Versicherungsschutz kann (weil zum Beispiel noch Einzelheiten der
Vertragsgestaltung zu klären sind) auch aufgrund einer vorläufigen Deckungszusage in
Kraft treten. Diese ist zunächst ein eigenständiger Versicherungs-Vertrag, der
insbesondere nach endgültigem Abschluss der Vertragsverhandlungen oder Vorlage
des Versicherungsscheins über den endgültigen Versicherungsschutz endet.

A. 

9. Bindefristen

Sie sind an Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungs-Vertrags einen Monat
gebunden.

A. 

10. Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1: Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von
Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax oder E-Mail) widerrufen.

A. 

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen

• der Versicherungsschein,
• die Vertragsbestimmungen,

einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen
Versicherungsbedingungen,
diese wiederum einschließlich der Tarifbestimmungen,

• diese Belehrung,
• das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
• und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen jeweils in

Textform zugegangen sind.
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Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG
Deutz-Kalker Straße 46
50679 Köln
E-Mail: service@roland-schutzbrief.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der
Versicherer hat Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden
Teil der Prämien zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der
Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der
Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf der
Versicherer in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag in
Höhe von 1/360 der Jahresprämie (bei jährlicher Prämienzahlung) bzw. 1/180
der Halbjahresprämie (bei halbjährlicher Prämienzahlung) bzw. 1/90 der
Vierteljahresprämie (bei vierteljährlicher Prämienzahlung) oder 1/30 der
Monatsprämie (bei monatlicher Prämienzahlung) multipliziert mit der Anzahl
der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden hat. Ihre vereinbarte
Prämie als Grundlage dieser Berechnung ist in Ihrem Versicherungsantrag
ausgewiesen. Der Versicherer hat zurückzuzahlende Beträge unverzüglich,
spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten.

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat
der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen
zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben
sind.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch
sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr
Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Abschnitt 2: Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren
Informationen

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die
Informationspflichten im Folgenden im Einzelnen aufgeführt:

Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen: 

1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der
Vertrag abgeschlossen werden soll; anzugeben ist auch das Handelsregister, bei
dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer;

2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die
Geschäftsbeziehung zwischen dem Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei
juristischen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen
eines Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer
hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers;
4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben

über Art, Umfang und Fälligkeit der Leistung des Versicherers;
5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen

Preisbestandteile, wobei die Prämien einzeln auszuweisen sind, wenn das
Versicherungsverhältnis mehrere selbständige Versicherungs-verträge umfassen
soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu
den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des Preises
ermöglichen;

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur
Zahlungsweise der Prämien;
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7. die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen,
beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere
hinsichtlich des Preises; 

8. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den
Beginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes sowie die Dauer der
Frist, während der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll;

9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen,
Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Namen und Anschrift derjenigen
Person, gegenüber der der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des
Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den Sie im Falle des
Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch
Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer
hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

10. a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages;
b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages;

11.Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen
Kündigungsbedingungen; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer
hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

12.die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der
Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des Versicherungsvertrages
zugrunde legt; 

13.das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über das auf den
Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht;

14.die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt
genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen
sich der Versicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation
während der Laufzeit dieses Vertrages zu führen; 

15. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und
Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die Voraussetzungen für diesen
Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie,
den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt bleibt; 

16.Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit
einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde.

Ende der Widerrufsbelehrung

11. Laufzeit, Mindestlaufzeit, Beendigung des Vertrags

Zu Laufzeit und Beendigung des Vertrags verweisen wir auf die Hinweise im
Produkt-Informationsblatt.

A. 

12. Anwendbares Recht/Gerichtsstand

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
Klagen des Versicherers gegen Sie können bei dem für Ihren Wohnsitz zuständigen
Gericht erhoben werden. Einzelheiten sind im 2. Abschnitt § 8 ASB geregelt.

A. 

13. Vertragssprache

Sämtliche das Vertragsverhältnis betreffenden Informationen und die Kommunikation
finden in deutscher Sprache statt, es sei denn, dass im Einzelfall besondere
Bestimmungen gelten oder anderslautende Vereinbarungen getroffen werden.

A. 

14. Zuständige Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Bereich Versicherungen
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht
verbindlich entscheiden kann.

A. 
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15. Ansprechpartner für außergerichtliche Schlichtungsstellen

Unser Ziel ist es, Ihnen einen optimalen Service zu bieten. Sollten Sie einmal nicht
zufrieden sein, rufen Sie uns unter 0221 8277-500 an. Wir kümmern uns schnell um
Ihr Anliegen und versuchen, eine Lösung zu finden.

Sie können sich auch schriftlich an uns wenden:

ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG, vertreten durch die Vorstände
Dr. Sebastian Lütje, Andreas Tiedtke
Deutz-Kalker Straße 46, 50679 Köln.

Wenn Sie mit unserer Entscheidung nicht einverstanden sind, haben Sie zur
außergerichtlichen Streitbeilegung die Möglichkeit, als unabhängigen und neutralen
Schlichter den Versicherungsombudsmann anzusprechen:

Versicherungsombudsmann e. V.
Leipziger Straße 121
10117 Berlin
Telefon: 0800 3696000
Telefax: 0800 3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

A. 

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, sich bei folgender Aufsichtsbehörde zu
beschweren:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Bereich Versicherungen
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn

Solange eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde anhängig ist, wird der
Versicherungsombudsmann nicht tätig.

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht
verbindlich entscheiden kann.

Ihr Recht, unmittelbar den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt bestehen.
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Allgemeine Schutzbrief Bedingungen ASB 2016

1. Umfang des Versicherungsschutzes A. 

1.7 Ihr ROLAND WebSecure WS. 

ROLAND erbringt im Rahmen der nachstehenden Bedingungen die aufgeführten
Beistandsleistungen in Form von Serviceleistungen und Übernahme von Kosten.

A. 

§ 1 ROLAND 24-Stunden-Service

1.Wir möchten, dass Sie in einem Notfall schnelle Hilfe erhalten. Daher ist
Voraussetzung für den versicherten Anspruch auf die Leistungen nach § 3, dass die
Organisation der Hilfeleistung durch ROLAND erfolgt (Obliegenheit).

A. 

Sie erreichen uns über die Telefonnummer 0221 8277-9858. Unsere Mitarbeiter
sind „rund um die Uhr“ für Sie erreichbar. Wir helfen Ihnen sofort weiter.

WS. 

2.Rufen Sie im Schadenfall vorsätzlich nicht das Notfall-Telefon an, sind wir von der
Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit
sind wir berechtigt, unsere Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere
Ihres Verschuldens entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit
haben Sie zu beweisen.
Außer im Fall einer arglistigen Obliegenheitsverletzung sind wir jedoch zur
Leistung verpflichtet, soweit Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die
Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich ist.

A. 

§ 2 Versicherungsfall; versicherte Personen; versicherte Objekte

(1) Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn die Voraussetzungen für die Erhebung eines
Anspruchs auf Versicherungs-/ Beistandsleistungen durch uns gemäß § 3 gegeben
sind.

(2) Versicherungs-/ Beistandsleistungen des ROLAND WebSecure gemäß § 3 stehen
Ihnen sowie den mit Ihnen in ständiger häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen
zu.

WS. 

Alle für Sie getroffenen Bestimmungen gelten sinngemäß für den vorgenannten
Personenkreis, soweit nichts anderes vereinbart ist.

(3) Versicherungsschutz besteht für Ihre privat gespeicherten Daten auf Personal
Computern (PC), Laptops, Notebooks, Tablets und Smartphones sowie für Ihren
Persönlichkeitsschutz im Internet.

§ 3 Versicherungs- und Serviceleistungen

A. Service-Leistung gegen Identitätsdiebstahl

(1) Hilfe bei Identitätsdiebstahl

Bevor Sie die Versicherungsleistungen von ROLAND WebSecure in Anspruch
nehmen, hilft Ihnen unser Service Online-Schutz-Radar, rechtzeitig einen
Identitätsdiebstahl im Internet zu erkennen, um dann mit Hilfe unserer
Versicherungsleistungen den Schaden wieder beheben oder Schlimmeres verhindern
zu können.

a) Was ist Identitätsdiebstahl?

Identitätsdiebstahl ist das unberechtigte Abfangen oder Ausspähen von
Identitätsdaten/Berechtigungsdaten im Internet sowie die missbräuchliche
Verwendung einer fremden Identität im Internet.

Identitätsdaten/Berechtigungsdaten sind alle Angaben mit persönlichem Bezug z.B.
Benutzernamen, Anmeldedaten, Passwörter, IP-Adresse, E-Mail Adresse, IBAN,
Sozialversicherungsnummer, Personalausweisnummer, Reisepassnummer,
Führerscheinnummer und Bankverbindungen.
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b) Welche Leistungen erbringen wir im Zusammenhang mit Identitätsdiebstahl?

Wir vermitteln Ihnen die Dienstleistung Online-Schutz-Radar über einen
spezialisierten Anbieter zur frühzeitigen Erkennung, Aufdeckung und Feststellung von
Risiken im Internet und tragen die dafür anfallenden Kosten. Der Anbieter setzt eine
spezielle P2P-Technologie und forensische P2P-Methoden ein, um Ihnen eine
Überwachung von Dateioffenlegungen in P2P-Netzwerken (inkl. BitTorrent „Darknet“)
zu bieten. Es handelt sich um eine Service-Leistung und nicht um eine
Versicherungsleistung. Daher ist die Nutzung des Online-Schutz-Radar für Sie und die
mitversicherten Personen nicht an einen Schadenfall oder sonstige Voraussetzungen
gebunden.

c) Was ist der Online-Schutz-Radar?

Unser Dienstleister bietet diverse Methoden zur Erkennung, Aufdeckung und
Feststellung von Risiken im Internet. Hierbei wird das Internet durch den
Online-Schutz-Radar sieben Tage die Woche, rund um die Uhr „gescannt“, um
etwaige Risiken 

1. durch die Offenlegung persönlicher Daten zu erkennen. (Schutz
personenbezogener Daten)

Dazu gehören u. a.:

• Name und Anschrift 

• Kreditkartennummer 

• Führerschein, Passnummer usw. 

• Debit-Card Nummern (z. B. Maestro- oder Bankkarte)
• Bankkontonummern 

2. um etwaige Risiken durch die Betätigung von Online-Einkäufen zu erkennen.
(Schutz von Onlinekonten)

Dazu gehören u. a.:

• E-Mail-Adressen

• Benutzernamen von Konten in sozialen Netzwerken

• Datenschutz und Reduzierung von Junk-E-Mails

Mittels einer erweiterten Datenschutzkontrolle kann der Online-Schutz-Radar die
personenbezogenen Daten identifizieren und persönliche Informationen aus den
Online-Marketing-Datenbanken entfernen. Dadurch bekommen Sie die Kontrolle
über Ihre persönlichen Online-Daten zurück. 

Mittels speziell abgestimmter Anwendungen und Expertenanalyse ermöglicht der
Online-Schutz-Radar den nötigen Schutz für die Konten von Kindern in sozialen
Netzwerken, indem zum Beispiel dessen Facebook-Posts, Tweets und Instagram-Seite
auf potenziellen Risiken von Internet-Mobbing und andere verdächtige Aktivitäten
kontrolliert werden. Im Fall der Feststellung potenzieller Risiken, werden die
Sorgeberechtigten durch den Online-Schutz-Radar benachrichtigt. (Schutz vor
Internet-Mobbing und Cyberkriminellen)

d) Wie informiert Sie der Online-Schutz-Radar?

Sämtliche Risiken rund um die persönlichen Daten werden Ihnen proaktiv in Form
einer E-Mail geschickt.
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e) Welche Suchtermini können Sie überwachen lassen?

Folgende Suchtermine können Sie nach Ihrer Registrierung im ROLAND Service
Portal (https://www.roland-service.de) auswählen und durch den Online-Schutz-Radar
überwachen lassen:

• Name, Vorname

• Anschrift (postalische Adresse) 
• E-Mail-Adresse

• Telefonnummer (Handy und Festnetz) 
• Kreditkartennummer 

• Debit-Card-Nummer (z.B. Maestro Card) 

• Social Media Accounts (vorausgesetzt, dass Login-Daten vom Kunden bereitgestellt
werden)

• Personalausweisnummer

• Reisepassnummer 

• Bankkonto-Nummer (IBAN)
Sie haben hierbei die freie Wahl, insgesamt 10 Suchtermini zu hinterlegen und
dürfen dabei einzelne Kriterien mehrmals einrichten, solange die Gesamtsumme von
10 Termini nicht überschritten wird.

f) Wie melden Sie sich an?

Das Portal für die Online-Services (z.B. Online-Schutz-Radar) erreichen Sie unter
https://www.roland-service.de

Bitte geben Sie bei der ersten Anmeldung als Benutzernamen Ihre vollständige
Versicherungsschein-Nummer inklusive der darin enthaltenen Punkte und als
Passwort Ihre im Versicherungsschein genannte Postleitzahl ein. Sofern Sie sich
bereits mit einem anderen Produkt für die Nutzung eines unserer Online-Services
registriert haben, entfällt der Schritt der Erstanmeldung.

(2) Telefonische Rechtsberatung

Wir vermitteln Ihnen eine telefonische Rechtsberatung für einen ersten telefonischen
Rat oder eine erste telefonische Auskunft durch einen in Deutschland zugelassenen
Rechtsanwalt in Rechtsangelegenheiten, die im unmittelbaren Zusammenhang mit
Ihren Internetaktivitäten stehen, insbesondere wenn es um Online-Shopping oder
Urheberrechtsverletzungen z. B. nach einem angeblich illegalen Download geht oder
wenn Sie Auskunft zum Handlungsspielraum bei CyberMobbing benötigen.

Es muss deutsches Recht anwendbar sein. Außerdem darf diese Rechtsberatung nicht
mit einer anderen gebührenpflichtigen Tätigkeit des Rechtsanwalts
zusammenhängen.

B. Versicherungsleistungen

Wir erbringen Versicherungs-/Beistandsleistungen in den in Absätzen (1) bis (2)
genannten Fällen und übernehmen die Kosten bis zur jeweils beschriebenen Höhe.

(1) Hilfe bei „Cyber-Mobbing“

a) Was ist „Cyber-Mobbing“?

Als „Cyber-Mobbing“ (auch Cyber-Bullying, E-Mobbing und Ähnliches) gilt die
schwerwiegende oder über einen längeren Zeitraum (mindestens drei Monate)
anhaltende Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts der versicherten Person
durch in objektiv nachvollziehbarer Weise erkennbares, absichtliches Beleidigen,
Bedrohen, Bloßstellen oder Belästigen gegenüber ausgewählten Adressaten mit Hilfe
moderner Kommunikationsmittel, zum Beispiel im Internet mit Hilfe von E-Mails,
Instant Messenger, sozialen Netzwerken, Videos, Portalen oder per Handy-SMS. 

Dem steht es gleich, wenn Sie in Ihrer Reputation durch Beleidigung, üble Nachrede
und Verleumdung angegriffen werden, wenn dies mit Hilfe von Fotografien, Texten,
Videos oder öffentlichen Erklärungen geschieht, die im Internet über einen Blog, ein
Diskussionsforum, ein soziales Netzwerk oder eine Website verbreitet werden und Sie
in objektiv nachvollziehbarer Weise betreffen.

Als schwerwiegend ist die Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts
insbesondere dann anzusehen, wenn eine Strafanzeige gestellt wurde.
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b) Welche Leistungen erbringen wir bei Cyber-Mobbing?

Sollten Sie schwerwiegend von Cyber-Mobbing im Sinne des Absatzes (2) a)
betroffen sein, erbringen wir die folgenden Leistungen. Voraussetzung dafür ist, dass
Sie einen Strafantrag bei den zuständigen Behörden gestellt haben.

aa) Löschung rufschädigender Inhalte

Wir unterstützen Sie bei der Löschung rufschädigender Inhalte, die über Sie
verbreitet werden. Dazu schalten wir einen geeigneten Dienstleistungspartner ein. 

Ein Schadenfall umfasst maximal einen Absender mit allen bei Meldung des
Schadenfalls bereits erkennbaren Nachrichten des nach Absatz (2) a) definierten
Inhaltes. Absender können Verfasser rufschädigender Inhalte, Betreiber von
Web-Seiten, Portalen, Internet-Foren, Blogs oder Betreiber von
Social-Media-Plattformen sein.

Als Absender gilt die bei Versand oder Bekanntgabe genannte Adresse, Nutzer-Name
oder Synonym. Handelt es sich um eine identifizierbare Person, die mehrere
Synonyme bzw. „Tarn-Adressen“ verwendet, gilt die Person mit allen bekannten
Absender-Adressen als ein Absender. 

Es werden bis zu drei Löschungsversuche je Absender unternommen. Wir können
keine Erfolgsgarantie für die Löschung rufschädigender Inhalte geben.

Wir übernehmen die Kosten für den Dienstleister bis zu 5.000 EUR je Schadenfall und
Kalenderjahr. Von der Kostenübernahme ziehen wir die vereinbarte Selbstbeteiligung
in Höhe von 50 EUR ab.

bb) Psychologische Akutintervention

Sollten Sie Opfer von Cyber-Mobbing gemäß vorstehender Beschreibung sein, stellen
wir auf Ihren Wunsch den Kontakt zu einem Psychologen her und leiten eine
psychologische Akutintervention für die betroffenen Personen ein.

(2) Datenrettung

a) Wir organisieren die Datenrettung von der im Gerät installierten Festplatte eines
Ihrer folgenden privat genutzten Geräte: PC, Notebook/Laptop, Smartphone oder
Tablet, wenn

aa) die Daten nach einem Hardwaredefekt nicht mehr abrufbar sind und gesichert
werden müssen oder

bb) ein Datenverlust aufgrund schädlicher Programme (z.B. Viren oder Würmer)
eingetreten ist.

b) Wir übernehmen die Kosten für den von uns beauftragten Dienstleister zur
Datenrettung bis maximal 500 EUR, jedoch nicht öfter als für einen Schadenfall in
drei Kalenderjahren.

Bei Smartphones und Tablets ziehen wir die vereinbarte Selbstbeteiligung in Höhe
von 50 EUR je Schadenfall von der Kostenübernahme ab.

c) Voraussetzung für die Leistung ist, dass der Schadenfall nach Ablauf von 3
Monaten nach Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten ist.

d) Voraussetzung ist weiterhin, dass Sie nachweislich Vorkehrungen gegen
Datenverlust getroffen hatten wie zum Beispiel durch Aktivierung einer
Antiviren-Software.Wird diese Obliegenheit verletzt, verlieren Sie den
Versicherungsschutz, es sei denn die Obliegenheit wurde durch Sie weder vorsätzlich,
noch grob fahrlässig verletzt.

Bei grob fahrlässiger Verletzung sind wir berechtigt, die Leistung in einem der
Schwere des von Ihnen verursachten Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu
kürzen. Weisen Sie nach, dass die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt wurde,
bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
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Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachweisen, dass die
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der uns obliegenden
Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt
haben.

Bei vorsätzlicher Verletzung behalten Sie in diesen Fällen den Versicherungsschutz
insoweit nur, wenn die Verletzung nicht geeignet war, unsere Interessen ernsthaft zu
beeinträchtigen, oder wenn Sie kein erhebliches Verschulden trifft.

e) Wir können keine Garantie für die erfolgreiche, vollständige Wiederherstellung
Ihrer Daten abgeben.

Weitere Serviceleistungen

Vorsorge

Sie haben die Möglichkeit sich Checklisten im Service Portal herunterzuladen. Diese
Checklisten enthalten Verhaltenstipps zur Vermeidung von Vorfällen des Cyber
Mobbings oder Informationen über die richtigen Sicherheitseinstellungen in sozialen
Netzwerken.

Des Weiteren erhalten Sie unter folgender Adresse (http://store.digitalriver.com/store
/kasperde/de_DE/DisplayActivatePurchasePlanPage/marketID.4750331500) exklusiven
Zugang zu einem privaten Online Shop von Kaspersky Lab. Hier erwarten Sie
exklusive Angebote von Antivirenprogrammen.

§ 4 Geltungsbereich

Versicherungsschutz besteht für Schadenfälle in Deutschland, sofern in den
Leistungen des § 3 nicht etwas anderes bestimmt ist.

§ 5 Begriffe

Sie sind unser Versicherungsnehmer sowie die mitversicherten Personen. Für Letztere
gelten die Bestimmungen sinngemäß.

Wir sind Ihre Schutzbrief-Versicherung.

§ 6 Ausschlüsse und Leistungskürzungen

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt:

(1) Wir erbringen keine Leistungen, wenn das Ereignis durch Krieg, Innere Unruhen,
terroristische Handlungen, Anordnung staatlicher Stellen, Erdbeben oder Kernenergie
verursacht wurde.

(2) Sie können von uns keine Leistungen erwarten, wenn das Ereignis von Ihnen
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde. Bei grob fahrlässiger
Herbeiführung des Ereignisses sind wir berechtigt, die Leistung in einem der Schwere
des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

(3) Haben Sie aufgrund unserer Leistungen Kosten erspart, die ohne den
Schadeneintritt hätten aufgewendet werden müssen, können wir die Leistung um
einen Betrag in Höhe dieser Kosten kürzen.

(4) Wir erbringen keine Leistungen nach § 3 für solche Ereignisse, die bereits vor
Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten waren, im Fall des Datenverlusts im
Sinne von § 3 B. (2) (Datenrettung) erbringen wir keine Leistungen für Schadenfälle,
die vor Ablauf von 3 Monaten nach Versicherungsbeginn eingetreten sind.
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(5) Nicht versichert sind solche Fälle des Cyber-Mobbings,

a) zu denen Sie durch eigene Provokation Anlass gegeben haben. Dieser Ausschluss
gilt selbst dann, wenn Sie damit eine vorangegangene Provokation der angreifenden
Person erwidert haben;

b) durch eine Person, die in Ihrem Haushalt lebt und an Ihrem Hauptwohnsitz
gemeldet ist;

c) als Reaktion auf ein durch Sie begangenes Verbrechen, für das ein rechtskräftiges
Urteil vorliegt;

d) die durch Äußerungen oder Darstellungen in Printmedien, Fernsehen, Radio,
deren elektronischen Ablegern oder elektronischen Presseerzeugnissen verursacht
worden sind;

e) wenn Sie als Person des öffentlichen Lebens/Interesses betroffen sind;

f) in denen es um Schäden geht, die aus dem Cyber-Mobbing entstanden und
nicht im Leistungsumfang enthalten sind sowie Folgeschäden;

g) die durch Sie selbst verursacht wurden.

§ 7 Pflichten nach Schadeneintritt

(1) Nach dem Eintritt eines Schadenfalles müssen Sie

a) uns den Schaden unverzüglich gemäß § 2 über das Notfall-Telefon anzeigen;

b) sich mit uns darüber abstimmen, ob und welche Leistungen erbracht werden;

c) den Schaden so gering wie möglich halten und die Weisungen von uns
beachten;

d) uns jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und
über den Umfang der Entschädigungspflicht gestatten sowie Originalbelege zum
Nachweis der Schadenhöhe vorlegen;

e) uns bei der Geltendmachung der aufgrund unserer Leistungen auf uns
übergegangenen Ansprüche gegenüber Dritten unterstützen und die hierfür
benötigten Unterlagen aushändigen.

(2) Wird eine dieser Obliegenheiten verletzt, verlieren Sie den Versicherungsschutz,
es sei denn die Obliegenheit wurde durch Sie weder vorsätzlich, noch grob fahrlässig
verletzt.

Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, die Leistung
in einem der Schwere des von Ihnen verursachten Verschuldens entsprechenden
Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass die Obliegenheit nicht grob fahrlässig
verletzt wurde, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachweisen, dass die
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der uns obliegenden
Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt
haben. 

Bei vorsätzlicher Verletzung behalten Sie in diesen Fällen den Versicherungsschutz
insoweit nur, wenn die Verletzung nicht geeignet war, unsere Interessen ernsthaft zu
beeinträchtigen, oder wenn Sie kein erhebliches Verschulden trifft.

(3) Sie haben uns jede Änderung der Anschrift mitzuteilen. Unterbleibt diese
Mitteilung, genügt für eine Willenserklärung, die Ihnen gegenüber abzugeben ist, die
Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte uns bekannte Anschrift. Die
Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt
entsprechend für den Fall einer Namensänderung.

§ 8 Schweigepflichtentbindung

„Mir ist bekannt, dass der Versicherer zur Beurteilung seiner Leistungspflicht
grundsätzlich die Angaben überprüft, die ich zur Begründung der Ansprüche mache
oder die sich aus von mir eingereichten Unterlagen (z. B. Bescheinigungen, Atteste)
sowie von mir veranlassten Mitteilungen eines Krankenhauses oder von Angehörigen
eines Heilberufes ergeben. Diese Überprüfung erfolgt nur, soweit hierzu aufgrund des
Antrags und/oder der eingereichten Unterlagen ein Anlass besteht (z. B. bei Fragen
zur Diagnose, dem Behandlungsverlauf oder der erstellten Liquidation).
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Ich werde, sofern vom Versicherer konkret verlangt, nach freiem Ermessen im
Einzelfall schriftlich erklären, ob oder inwieweit ich die entsprechenden Personen
oder Behörden von ihrer Schweigepflicht entbinde. Mir ist bekannt, dass die
Entscheidung für diese Alternative zur Verzögerung der Leistungsregulierung, zur
Leistungskürzung oder gar zur Leistungsfreiheit des Versicherers führen kann, sollte
sich aufgrund der verbleibenden Informationsquellen die Leistungspflicht nicht oder
nur teilweise begründen lassen. Für jede entsprechende Schweigepflichtentbindung
im Einzelfall kann der Versicherer eine angemessene Kostenbeteiligung in Höhe von
10 € verlangen.“

2. Sonstige Vertragsbestimmungen

§ 1 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen
Zeitpunkt, wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von
Ziffer 2. § 3 Unterziffer 2 zahlen.

A. 

§ 2 Dauer und Ende des Versicherungsschutzes

1.Der Vertrag ist für die Dauer von einem Jahr abgeschlossen. WS. 

2.Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um
jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder uns spätestens drei Monate vor dem Ablauf
des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung in Textform zugegangen ist.

A. 

§ 3 Beiträge

1.Beitrag und Versicherungsteuer
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die Sie in der
jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten haben.

Nebengebühren werden nicht erhoben. Alle Beiträge mit Zuschlägen und
Nachlässen werden auf zwei Nachkommastellen berechnet. Bei der Berechnung von
Nachlässen und Zuschlägen kann es durch Rundungsdifferenzen systembedingt zu
geringfügigen Abweichungen gegenüber dem im Antrag genannten Beitrag
kommen.

A. 

2.Zahlungen und Folgen verspäteter Zahlung/Erster oder einmaliger Beitrag
2.1. Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung
Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen
nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. Ist eine Zahlung des Jahresbeitrages in
Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages.

2.2. Späterer Beginn des Versicherungsschutzes
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem
späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt,
sofern der Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder
durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge
aufmerksam gemacht wurde.

Der Versicherungsschutz beginnt aber zu dem im Versicherungsschein angegebenen
Zeitpunkt, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

2.3. Rücktritt
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, können wir vom
Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Wir können nicht
zurücktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten
haben.

3.Zahlungen und Folgen verspäteter Zahlung /Folgebeitrag
3.1. Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung
Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten
des vereinbarten Beitragszeitraumes fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie
zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen
Zeitpunkt erfolgt.
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3.2.Verzug
Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne Mahnung in
Verzug, es sei denn, dass Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben.

Wir sind berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug entstandenen Schadens zu
verlangen.

3.3.Zahlungsaufforderung
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, können wir Ihnen auf Ihre Kosten in
Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen
muss. Diese Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des
Beitrages, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die
nach den Absätzen 3.4 und 3.5 mit dem Fristablauf verbunden sind.

3.4.Kein Versicherungsschutz
Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab
diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn Sie mit der
Zahlungsaufforderung nach Ziffer 3.3 darauf hingewiesen wurden.

3.5.Kündigung
Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, können
wir den Vertrag kündigen, wenn wir Sie mit der Zahlungsaufforderung nach
Ziffer 3.3 darauf hingewiesen haben.

Haben wir gekündigt und zahlen Sie danach innerhalb eines Monats den
angemahnten Beitrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen
dem im Absatz 3.4 genannten Zeitpunkt (Ablauf der Zahlungsfrist) und der Zahlung
eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

4.Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat
4.1. Rechtzeitige Zahlung
Ist die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als
rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie
einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen.

Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht eingezogen werden, ist
die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer in
Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung erfolgt.

4.2.Beendigung des Lastschriftverfahrens
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil Sie die Einzugsermächtigung
widerrufen haben, oder haben Sie aus anderen Gründen zu vertreten, dass der
Beitrag nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, künftig Zahlung
außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen.

Sie sind zur Übermittlung des Beitrages erst verpflichtet, wenn Sie von uns hierzu in
Textform aufgefordert worden sind.

5.Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden
Raten sofort fällig, wenn Sie mit der Zahlung einer Rate in Verzug sind. Ferner
können wir für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen.

6.Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages haben wir, soweit nicht etwas anderes
bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht,
in dem Versicherungsschutz bestanden hat.

7.Zahlungsweise
Es handelt sich um Jahresbeiträge, die im Voraus zu entrichten sind.

Zuschlag für 1/2-jährliche Zahlung = 3 %
Zuschlag für 1/4-jährliche Zahlung = 5 %

Bitte vereinbaren Sie Abbuchung im SEPA-Lastschriftverfahren (LEV), wobei eine
unterjährige Zahlung nur mit LEV möglich ist. Eine monatliche Zahlungsweise ist
nicht möglich.
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§ 4 Beitragsanpassung

a) Erhöhen wir für neue Verträge unsere Tarifbeiträge, können wir den Beitrag für
diesen Vertrag mit Wirkung vom Beginn der nächsten Versicherungsperiode an bis
zur Höhe des neuen Tarifbeitrages anheben.

b) Vermindern wir für neue Verträge unsere Tarifbeiträge, brauchen Sie auch für
diesen Vertrag von Beginn der nächsten Versicherungsperiode an nur noch den
neuen Tarifbeitrag zu zahlen.

c) Erhöht sich der Beitrag, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach
Zugang unserer Mitteilung mit sofortiger Wirkung in Textform kündigen, frühestens
jedoch zu dem Zeitpunkt, in dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte. Der
Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht
hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat
vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen.

d) Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht.

§ 5 Kündigung nach Schadenfall

a) Nach Eintritt eines Schadenfalles können sowohl Sie als auch wir den Vertrag in
Textform kündigen. Die Kündigung muss uns bzw. Ihnen spätestens einen Monat
nach Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung zugehen.

b) Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei uns wirksam.
Sie können jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt,
spätestens jedoch zum Ende des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird.

c) Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen
wirksam.

d) Wird der Vertrag gekündigt, haben wir nur Anspruch auf den Teil des Beitrages,
der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

A. 

§ 6 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen

a) Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an unsere
Hauptverwaltung oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als
zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.

b) Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, genügt für eine
Willenserklärung, die Ihnen gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines
eingeschriebenen Briefes an die letzte uns bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei
Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den
Fall einer Namensänderung von Ihnen.

§ 7 Gesetzliche Verjährung

a) Die Ansprüche aus diesem Vertrag verjähren nach Ablauf von drei Jahren. Die
Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuches.

b) Haben Sie einen Anspruch bei uns angemeldet, ist die Verjährung von der
Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem Ihnen unsere Entscheidung in
Textform zugeht.

A. 
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§ 8 Zuständiges Gericht

a) Klagen gegen den Versicherer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die gerichtliche
Zuständigkeit nach unserem Firmensitz. Sind Sie eine natürliche Person, ist auch das
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

b) Klagen gegen die versicherte Person
Sind Sie eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen
Sie bei dem Gericht erhoben werden, das für Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung
eines solchen, den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist.

c) Unbekannter Wohnsitz der versicherten Person
Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht
bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem
Versicherungsvertrag gegen Sie nach unserem Sitz.

§ 9 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 10 Verpflichtungen Dritter

a) Soweit im Schadenfall ein Dritter leistungspflichtig ist oder eine Entschädigung
aus anderen Versicherungsverträgen beansprucht werden kann, gehen diese
Leistungsverpflichtungen vor.

b) Haben Sie aufgrund desselben Schadenfalles auch Erstattungsansprüche gleichen
Inhaltes gegen Dritte, können Sie insgesamt keine Entschädigung verlangen, die
Ihren Gesamtschaden übersteigt.

c) Soweit Sie aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung beanspruchen
können, steht es Ihnen frei, welchem Versicherer Sie den Schadenfall melden.
Melden Sie uns den Schaden, werden wir im Rahmen dieses Schutzbriefes in
Vorleistung treten.
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Wesentliche 
Bestimmungen

Vertragsgrundlagen
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten regeln sich nach den 
Allgemeinen Bedingungen für die Schutzbrief-Versicherung 
(ASB 2016) und den Allgemeinen Bedingungen für die 
Rechtsschutz-Versicherung (ARB 2021), die mit dem Antrag 
ausgehändigt werden. Die Verträge für die Rechtsschutz- und 
Schutzbrief-Versicherung sind rechtlich selbstständig und 
voneinander unabhängig. Es werden getrennte Versiche-
rungsscheine erstellt.

Versicherungssumme, Strafkaution und Geltungsbereich
für den Baustein CY
– unbegrenzte Versicherungssumme
– 200.000 EUR darlehensweise für Strafkaution

Vertragsdauer
Der Vertrag wird für die im Antrag und Versicherungsschein 
angegebene Zeit abgeschlossen. Die Vertragsdauer beträgt 
ein Jahr.

Fristgerechte Kündigung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert 
sich der Vertrag  stillschweigend jeweils um ein Jahr, wenn 
nicht dem Vertrags partner spätestens drei Monate vor Ablauf 
eine Kündigung in Textform zugegangen ist.

Beitragshöhe
Bei den Jahresbeiträgen ist die zurzeit gültige Ver sicherung-
steuer von 19 % eingeschlossen. Wir empfehlen die 
Abbuchung im SEPA-Lastschrift-Verfahren. Nebengebühren 
werden nicht erhoben.

Beitragsanpassung
Während der Vertragsdauer können nach Ziffer 2 § 4 ASB 
Beitragsanpassungen vorgenommen werden.

Nebenabreden
Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit.

Anzeigepflicht
Als unser Versicherungsnehmer sind Sie verpflichtet, bis 
zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung die Ihnen bekannten 
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer ausdrücklich 
in Textform gefragt hat, dem Versicherer mitzuteilen. Bitte 
überprüfen Sie in Ihrem eigenen Interesse, ob zum Beispiel  
bei den Fragen zur Vorversicherung im Antrag nichts verges-
sen wurde. Falsche oder unvollständige Angaben berechti- 
gen den Versicherer, vom Vertrag zurückzutreten oder den  
Vertrag anzufechten und in bestimmten Fällen die Leistung 
zu verweigern. Genauere Informationen können Sie Ziffer  
A 13 ARB entnehmen. Zur Überprüfung und Ergänzung Ihrer 
Angaben kann ein Datenaustausch mit anderen Versicherern 
erforderlich werden.

Widerspruch gegen telefonische, schriftliche und E-Mail-
Angebote
Der Nutzung meiner Daten zu Werbezwecken kann ich 
jederzeit und ohne Einfluss auf den Vertrag bei der ROLAND 
Schutzbrief-Versicherung AG (Kontaktdaten siehe unter 
Widerrufsbelehrung) widersprechen.

Ansprechpartner für außergerichtliche Schlichtungsstellen
Unser Ziel ist es, Ihnen einen optimalen Service zu bieten. 
Sollten Sie einmal nicht zufrieden sein, rufen Sie uns unter 
0221 8277-377 an. 

Sie können sich auch schriftlich an uns wenden: 

ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG, 
vertreten durch die Vorstände Dr. Sebastian Lütje, Andreas 
Tiedtke, Deutz-Kalker Str. 46, 50679 Köln. 

Wenn Sie mit unserer Entscheidung nicht einverstanden 
sind, haben Sie zur außergerichtlichen Streitbeilegung die 
Möglichkeit, als unabhängigen und neutralen Schlichter den 
Versicherungsombudsmann anzusprechen: 

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
Telefon: 0800 3696000
Telefax: 0800 3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
www.versicherungsumbudsmann.de
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Widerrufsbelehrung  

Abschnitt 1  
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise 

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax oder E-Mail) widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen 
• der Versicherungsschein, 
• die Vertragsbestimmungen,
 einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen,  
 diese wiederum einschließlich der Tarifbestimmungen,
• diese Belehrung,
• das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
• und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen jeweils in Textform zugegangen sind.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG
Deutz-Kalker Straße 46
50679 Köln
E-Mail: service@roland-schutzbrief.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Wider-
rufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist 
beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf der Versicherer in diesem Fall einbehalten; dabei 
handelt es sich um einen Betrag in Höhe von 1/360 der Jahresprämie (bei jährlicher Prämienzahlung) bzw. 1/180 der Halbjahresprämie (bei 
halbjährlicher Prämienzahlung) bzw. 1/90 der Vierteljahresprämie (bei vierteljährlicher Prämienzahlung) oder 1/30 der Monatsprämie 
(bei monatlicher Prämienzahlung) multipliziert mit der Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden hat. Ihre vereinbarte 
Prämie als Grundlage dieser Berechnung ist in Ihrem Versicherungsantrag ausgewiesen. Der Versicherer hat zurückzuzahlende Beträge 
unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten.

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistun-
gen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, 
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Abschnitt 2
Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen 

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflichten im Folgenden im Einzelnen aufgeführt: 

Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen: 

1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlossen werden soll; anzugeben ist auch das Handels-
register, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer;

2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Versicherer und Ihnen 
maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die 
Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die 
Informationen einer hervor-gehobenen und deutlich gestalteten Form; 

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers; 
4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der Leistung des Versicherers; 
5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Prämien einzeln auszuweisen sind, 

wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selbständige Versicherungs-verträge umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben 
werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des Preises ermöglichen; 

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der Prämien; 
7. die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbe-

sondere hinsichtlich des Preises; 
8. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes sowie die 

Dauer der Frist, während der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll; 
9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Namen und Anschrift 

der-jenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, 
den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließ-
lich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

10. a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages;  
b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages; 

11. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen; soweit die Mitteilung durch Übermittlung 
der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgeho-
benen und deutlich gestalteten Form; 

12. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des Versiche-
rungs-vertrages zugrunde legt; 

13. das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht; 
14. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Spra-

chen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrages zu führen; 
15. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die Voraussetzungen 

für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt 
bleibt; 

16. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde.

Ende der Widerrufsbelehrung

Wesentliche 
Bestimmungen



Das Thema „Datenschutz“ ist uns sehr wichtig. Daher infor-
mieren wir Sie im Folgenden darüber, wie wir Ihre personen-
bezogenen Daten verarbeiten und welche Rechte Sie in diesem 
Zusammenhang haben:

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Die verantwortliche Stelle ist Ihr Vertragspartner:

ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG
Deutz-Kalker Str. 46
50679 Köln
Telefon: 0221 8277-377
Mail to: service@roland-schutzbrief.de

Den Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter 
der o.g. Adresse mit dem Zusatz – Datenschutzbeauftragter – 
oder per E-Mail unter: datenschutz@roland-ag.de

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beach-
tung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich 
relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes 
(VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber 
hinaus hat sich unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln 
für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die 
deutsche Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, die die oben 
genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. 
Diese können Sie im Internet für beide Gesellschaften abrufen 
unter: www.roland-rechtsschutz.de/datenschutz

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen 
wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Ab-
schluss des Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu 
übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag 
zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des 
Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungs-
stellung. Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, um 
prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall eingetreten und  
wie hoch der Schaden ist.

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungs-
vertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten nicht möglich.

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten 
zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. 
für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichts-
rechtlicher Vorgaben. Die Daten aller mit einer der genannten 
ROLAND-Gesellschaft bestehenden Verträge nutzen wir für 
eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispiels-
weise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, 
-ergänzung, für Kulanzentscheidungen oder für umfassende 
Auskunftserteilungen.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener 
Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 
1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezo-
gener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Schutzbrief-Scha-
denfällen) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 
9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit 
diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 
Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG.
Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von 
uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies 
kann insbesondere erforderlich sein:
 zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,

 zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte 
und für andere Produkte der Unternehmen der ROLAND-
Gruppe sowie für Markt- und Meinungsumfragen,

 zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbe-
sondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von 
Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten 
können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen 
Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. 
aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher 
Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall 
die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) 
DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben 
nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor 
informieren.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen 
Daten
Rückversicherer:
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen 
Versicherungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann 
es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an 
einen Rückversicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein 
eigenes Bild über den Versicherungsfall machen kann.

Vermittler:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem 
Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum 
Abschluss und zur Durchführung des Vertrages benötigten 
Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch übermittelt unser 
Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler, 
soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung und Bera-
tung in Ihren Versicherungsangelegenheiten benötigen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unter-
nehmensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungs-
aufgaben für die in der Gruppe verbundenen Unternehmen 
zentral wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag zwischen Ihnen 
und einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe 
besteht, können Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von 
Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur 
Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder 
zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Unterneh-
men der Gruppe verarbeitet werden. In unserer Dienstleister-
liste finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten 
Datenverarbeitung teilnehmen.

Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und 
gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister. Eine Auf-
listung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienst-
leister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbezie-
hungen bestehen, können Sie in der jeweils aktuellen Version 
auf unserer Internetseite unter www.roland-rechtsschutz.de/
datenschutz (für beide Gesellschaften) entnehmen.

Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten  
an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden  
zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozial-
versicherungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungs-
behörden).

Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die 
oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, wenn 
sich dies nicht nachteilig für Sie im Sinne von Art. 18 Abs. 1 c)  
DSGVO auswirken kann. Dabei kann es vorkommen, dass 
personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in 
der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht 
werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder 
bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personen-
bezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet 
sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten 
ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der 
Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicher-
fristen betragen danach bis zu zehn Jahren.
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Betroffenenrechte
Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer 
Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus kön-
nen Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung 
oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin 
ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten 
sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten 
Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenles-
baren Format zustehen.

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interes-
sen, können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich 
aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die 
Datenverarbeitung sprechen.

Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den 
oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Daten-
schutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige 
Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf

Bonitätsauskünfte (betrifft nur Rechtsschutz-Kunden)
Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen not-
wendig ist, fragen wir bei der infoscore Consumer Data GmbH 
(ICD), Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden Informationen 
zur Beurteilung Ihres Zahlungsausfallrisikos auf der Basis 
mathematisch-statistischer Verfahren unter Verwendung von 
Anschriftendaten ab. Dafür übermitteln wir Ihre Daten (Name, 
Adresse und ggf. Geburtsdatum) an ICD. Rechtsgrundlagen 
dieser Übermittlungen sind Art. 6 Abs. 1 b) und Art. 6 Abs. 1 f) 
der Europäischen Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“). 

Übermittlungen auf der Grundlage dieser Bestimmungen dür-
fen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrnehmung berechtigter 
Interessen unseres Unternehmens oder Dritter erforderlich ist 
und nicht die Interessen der Grundrechte und Grundfreiheiten 
der betroffenen Personen, die den Schutz personenbezogener 
Daten erfordern, überwiegen. Detaillierte Informationen zur 
ICD i. S. d. Art. 14 DSGVO, d.h. Informationen zum Geschäfts-
zweck, zu Zwecken der Datenspeicherung, zu den Daten-
empfängern, zum Selbstauskunftsrecht, zum Anspruch auf 
Löschung oder Berichtigung etc. finden Sie in der Anlage 3  
der Allgemeinen Rechtsschutz-Bedingungen (ARB) sowie im 
Internet unter diesem Link www.roland-rechtsschutz.de/ 
datenschutz. Sie können die Informationen auch unter den 
oben genannten Kontaktinformationen anfordern. 

Datenübermittlung in ein Drittland (gilt nur für Schutz-
brief-Kunden)
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außer-
halb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, 
erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die 
EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestä-
tigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien  
(z. B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschrif-
ten oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. Detail-
lierte Informationen dazu sowie über das Datenschutzniveau 
bei unseren Dienstleistern in Drittländern finden Sie hier:  
www.roland-rechtsschutz.de/datenschutz. Sie können die 
Informationen auch unter den oben genannten Kontaktinfor-
mationen anfordern.

Automatisierte Einzelfallentscheidungen
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko und zur Vorversicherung, 
zu denen wir Sie bei Antragstellung befragen, sowie auf der 
Grundlage des vereinbarten Vertragsumfangs und der Informa-
tionen im Leistungsfall, die wir von Ihnen oder dem von Ihnen 
beauftragten Rechtsanwalt erhalten, entscheiden wir vollau-
tomatisiert über einzelne Vorgänge. Die vollautomatisierten 
Entscheidungen beruhen auf vom Unternehmen vorher fest-
gelegten Regeln zur Gewichtung der Informationen.
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